
Katholische Sexualmoral

Sinn und Zweck von Sexualität

Sinn und Zweck dieses menschlichen Zusammenschlusses ist, gleichberechtigt nebeneinander, zum Einen die gegenseitige Hingabe der Ehegatten, zum Anderen die Weitergabe des Lebens. Also die Zeugung von Kindern. 

1. Erlaubte Sexualität

Zusammenfassend bedeutet dies, daß Sexualität nur in der Ehe erlaubt ist. Neben gegenseitiger Hingabe ist der Geschlechtsverkehr auf die Zeugung neuen Lebens ausgerichtet. 

Ehegatten, die nicht zeugungsfähig sind, müssen aus dieser Sicht heraus enthaltsam leben, da ja einer der Grundgedanken der Sexualaktes, nämlich die Fortpflanzung, von vornherein ausgeschlossen ist.

2. Verbotene Sexualität

Als verwerflich werden alle sexuellen Akte außerhalb des obigen, eng gesteckten Rahmens betrachtet. Dies umfaßt aktive Homosexualität, jegliche Art von Selbstbefriedigung, Prostitution und Vergewaltigung. Als Prostitution oder Unzucht wird jede sexuelle Handlung außerhalb der Ehe definiert. Ebenso sind sexuelle Handlungen verwerflich, die nicht auf die Zeugung von Leben ausgerichtet sind (z.B. Fetischismus).

3. Verhütung

Das katholische Lehramt lehnt alle Verhütungspraktiken ab, die die Zeugung prinzipiell verhindern. Also alle operativen, chemischen, mechanischen oder gentechnischen Verhütungsmethoden die es derzeit gibt, oder in Zukunft geben wird. Solche Methoden werden als direkter Eingriff in den göttlichen Akt der Lebensschenkung betrachtet, der dem Menschen nicht zusteht. Als einzige Möglichkeit der Familienplanung bleiben Enthaltsamkeit und die Beobachtung des weiblichen Menstruationszyklus übrig.

Auszüge aus: Andreas Irmer: Die Sexualmoral des Vatikans (Bielefeld, 17.06.1998); 
http://www.uni-bielefeld.de/~airmer/sexualmoral.html

